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Die BAG-SPNV ist die Interessenvertretung der Bestellerorganisationen:  Wir organisieren den Informationsaustausch 
zwischen unseren Mitgliedern, erarbeiten Konzepte für die Weiterentwicklung des SPNV, vertreten die Interessen der 
Aufgabenträger des SPNV gegenüber Politik, Öffentlichkeit, Verkehrsunternehmen und Verbänden und beraten den 
Bund, die Länder, Zweckverbände, Parlamente und Behörden zu allen Fragen des SPNV. 
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Berlin, 24.07.208 
 

Anmerkungen zur Berücksichtigung von  
Stationen in der Leistungs- und Finanzierungs-
vereinbarung ("LuFV") 
 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DB AG,  
Stand vom 13.05.2008 
 
 
Anlass des Papiers 
 
Im Rahmen seines Gewährleistungsauftrags nach Art. 87e Abs. 4 GG versucht 
der Bund durch den Abschluss einer Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 
(LuFV) mit der DB AG sicherzustellen, dass dem Wohl der Allgemeinheit, insbe-
sondere den Verkehrsbedürfnissen, bei dem Erhalt des Schienennetzes Rech-
nung getragen wird. Im weiteren Sinne zählen dazu auch die deutschlandweit 
etwa 5.700 Bahnhöfe und Haltepunkte.  
 
Obwohl die Bahnhöfe und Haltepunkte die Attraktivität des Schienenpersonen-
verkehrs direkt beeinflussen, berücksichtigen die bisherigen Entwürfe der LuFV 
die Qualität und Ausstattung der Stationen nur in sehr geringem Umfang. Auch 
spielten diese Aspekte in der bisherigen Diskussion um die Teilprivatisierung der 
DB AG nur eine untergeordnete Rolle. Bisher liegen die LuFV-Anlagen zur Stati-
onsqualität nicht einmal den Ländern vor.  
 
Da die Aufgabenträger des SPNV mit einem Betrag von etwa 550 Mio. Euro etwa 
85 % der Stationspreiserlöse der DB Station&Service AG generieren und mit der 
Bestellung des Schienenpersonennahverkehrs das Ziel verfolgen, die Daseins-
vorsorge für ihre Bürger zu gewährleisten und mehr Fahrgäste für den Schienen-
verkehr zu gewinnen, sind sie in besonderer Weise an einer fahrgastfreundlichen 
Ausstattung und einem guten Zustand der Verkehrsstationen interessiert.  
 
In der Vergangenheit haben sie jedoch beobachtet, dass die DB Station&Service 
AG viele kleine und mittelgroße Stationen bis hin zum Abbau von Ausstattungs-
elementen vernachlässigt.  
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Mit dem Abschluss einer LuFV sehen die Aufgabenträger des SPNV nun die 
Chance, dass die DB Station&Service AG mehr finanzielle Mittel und einen aus-
reichenden Anreiz zu einer flächendeckend adäquaten und fahrgastfreundlichen 
Verwendung ihrer Mittel erhält. Entscheidend ist aus Sicht der BAG-SPNV, dass 
die folgenden Kernbereiche berücksichtigt und bei Unterschreiten eines ange-
messenen Qualitätsniveaus sanktioniert werden:   
·  Barrierefreiheit,  
·  Ausstattung der Stationen, 
·  Erscheinungsbild der Stationen. 
 
 
Zum aktuellen Entwurf der LuFV  
 
Der aktuelle Entwurf der LuFV sieht zwei Verfahren zur Qualitätsüberprüfung der 
Stationen vor: 
·  die „Qualitätskennzahl Funktionalität Bahnsteige“ bewertet die Art und Aus-

stattung der Bahnsteige,  
·  der „Bahnhofs-Qualitäts-Check Bau und Technik“ (BQC-Bau) den techni-

schen und optischen Zustand aller Anlagen der Stationen.  
 
Qualitätskennzahl Funktionalität Bahnsteige 
 
Die Qualitätskennzahl Funktionalität Bahnsteige berücksichtigt die Kriterien 
Bahnsteighöhe, stufenfreie Zugänglichkeit der Bahnsteige und Vorhandensein 
eines angemessenen Wetterschutzes. Die Bewertungsergebnisse der einzelnen 
Stationen werden anschließend anhand der Reisendenzahlen gewichtet.  
 
Erforderlich ist aus Sicht der BAG-SPNV die Berücksichtigung weiterer Ausstat-
tungsmerkmale bei der Bewertung der Funktionalität der Stationen. Dies lehnt 
das BMVBS jedoch explizit ab. Für einen Reisenden ist es aber sehr wohl auch 
wichtig, ob er eine Sitzgelegenheit vorfindet, er bei Verspätungen oder Zugausfäl-
len über Lautsprecher oder andere Fahrgastinformationsanlagen informiert wird 
oder überhaupt ein aktueller Fahrplanaushang ausgehängt ist.  
Besonders kritisch ist die Position des BMVBS im Zusammenhang mit dem nach 
Bahnhofskategorien gegliederten extrem reduzierten Mindestausstattungskatalog 
der DB Station&Service AG zu sehen - die Nichtberücksichtigung weiterer Aus-
stattungselemente in der Qualitätskennzahl Funktionalität Bahnsteige ist eine 
Einladung an den Stationsinfrastrukturbetreiber, über den Mindestausstattungs-
katalog hinausgehende Ausstattungselemente sanktionsfrei zu entfernen bzw. 
sich den Aufwand für die Instandhaltung zu sparen. Damit würden 60 % der Sta-
tionen in Deutschland zukünftig nicht einmal über eine Sitzgelegenheit oder eine 
Uhr verfügen.  
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Bahnsteige mit einer Höhe von 76 cm über der Schienenoberkante erhalten nach 
dem aktuellen Entwurf der LuFV eine höhere Punktzahl als 55 cm hohe Bahn-
steige. Dies schafft für die DB Station&Service AG einen Anreiz, 76 cm-
Bahnsteige auch dort zu errichten, wo 55 cm-Bahnsteige auf Grund der örtlichen 
Rahmenbedingungen die sinnvollere Lösung darstellen würden. Diese Regelung 
ist sachlich offensichtlich nicht gerechtfertigt. Vielmehr müssten 76 cm-
Bahnsteige dort einen Punktabzug erhalten, wo dauerhaft überwiegend Fahrzeu-
ge mit einer niedrigeren Einstiegshöhe verkehren.  
 
Aus Sicht der Aufgabenträger des SPNV ist auch die Bewertungsmethode bei 
den Wetterschutzeinrichtungen nicht kundenorientiert: Der Entwurf der LuFV 
sieht bei Stationen mit weniger als 100 täglichen Ein- und Aussteigern gar keinen 
Wetterschutz, an Stationen mit 100 bis 1.000 Fahrgästen nur ein Wetterschutz-
haus pro Richtung vor. Diese Regelung kann dazu führen, dass 90 % der Pendler 
an einer Station morgens im Regen stehen.  
 
Die BAG-SPNV fordert, 
·  die Bahnsteighöhe nur in Abhängigkeit vom Fahrzeuge insatz, nicht je-

doch losgelöst davon zu bewerten, 
·  die Barrierefreiheit einer Station als Summe des Zu gangs zum Bahn-

steig und des Einstiegs in das Fahrzeug zu bewerten .  
·  einen Wetterschutz auch bei Stationen mit weniger a ls 100 täglichen 

Fahrgästen zu berücksichtigen und bei Stationen mit  100 bis 1.000 Ein- 
und Aussteigern mehr bzw. größere Wetterschutzeinri chtungen vorzu-
sehen, 

·  den aktuellen mit den Aufgabenträgern des SPNV abge stimmten Aus-
stattungsbestand stationsspezifisch festzuhalten un d Veränderungen 
nur mit Zustimmung der Aufgabenträger bzw. Länder z uzulassen und 

·  die Ausstattung der Stationen nur dann positiv in d ie Bewertung einzu-
beziehen, wenn sie schadensfrei und uneingeschränkt  nutzbar ist.  

 
Bahnhofs-Qualitäts-Check Bau und Technik (BQC-Bau) 
 
Nach den bisher vorliegenden Informationen könnte der Bahnhofs-Qualitäts-
Check theoretisch eine geeignete Grundlage für eine sachgerechte Bewertung 
des technischen und optischen Zustandes der Ausstattung der Stationen sein.  
Völlig unklar ist unter anderem jedoch noch, wie die Gewichtung der einzelnen 
Anlagenbestandteile ausfällt und ob überhaupt alle Ausstattungsgegenstände der 
Stationen erfasst werden. Nicht akzeptabel sind weiterhin die Festlegung der 
Bewertungskriterien und ihre Erfassung durch die DB Station&Service AG selbst 
sowie die Möglichkeit für den Stationsbetreiber, das Verfahren ohne Mitwirkung 
des Bundes zu ändern - hier ist ein Mitspieler nicht nur zugleich Schiedsrichter, 
sondern darf auch noch die Regeln abändern. 
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Die BAG-SPNV fordert daher 
·  die LuFV nicht abzuschließen, solange keine detaill ierten Informationen 

über BQC-Bau vorliegen, 
·  bei der Erarbeitung des BQC-Bau Länder und SPNV-Auf gabenträger ein-

zubeziehen, 
·  den Passus im LuFV-Entwurf über die Änderbarkeit de r Grundlagen für 

die Ermittlung der Ergebnisse des BQC-Bau dahingehe nd zu ändern, 
dass Änderungen nur aus wichtigem Grund zulässig si nd und in jedem 
Fall einer Zustimmung durch den Bund bedürfen, 

·  die Erfassung des tatsächlichen Zustands ausschließ lich durch ein un-
abhängiges, vom Bund beauftragtes Institut durchfüh ren zu lassen, 

·  die Ergebnisse von Kundenzufriedenheitsuntersuchung en in die Bewer-
tung des Zustandes der Ausstattung einzubeziehen un d  

·  auch das Erscheinungsbild der Ausstattung zu bewert en.  
 

 
Weitere Forderungen der BAG-SPNV zur Darstellung de r Qualität von Stati-
onen in der geplanten LuFV 
 
Regionale Differenzierung der Bewertung der Stationen  
 
Die Qualitätskennziffern müssen strecken- oder mindestens teilnetzbezogen dif-
ferenziert erhoben und dargestellt werden. Andernfalls drohen kleine und mittel-
große Stationen insbesondere im ländlichen Raum vernachlässigt zu werden, 
solange der bundes- oder landesweite Durchschnittswert noch „stimmt“. 
 
Transparenz der Bewertung 
 
Die Ergebnisse der Qualitätskennzahlen müssen veröffentlicht werden und Bund, 
Ländern, Aufgabenträgern des SPNV und Verkehrsunternehmen transparent und 
detailliert zur Verfügung stehen. Nur so ist eine Überprüfbarkeit der Ergebnisse 
sichergestellt. Bisherige Auswertungen zeigen, dass z.B. die ebenfalls für die 
LuFV vorgesehenen Infrastrukturmängelkarten der DB Netz AG erhebliche Fehler 
aufweisen. 
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Fazit: Nachbesserungen des LuFV-Entwurfes sind drin gend erforderlich 
 
Der LuFV-Entwurf vom Mai 2008 und die zwischenzeitlich mit den Ländern ge-
führten Diskussion geben den Ländern und Aufgabenträgern des SPNV Anlass 
zur Sorge. Es ist zu befürchten. dass für den Bund das eigentliche Ziel der Bahn-
reform, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, gegenüber fiskalischen Erwä-
gungen in den Hintergrund geraten ist.  
Wenn die LuFV die verkehrspolitische Zielsetzung einer Verlagerung von Verkehr 
auf die Schiene unterstützen soll, muss der Bund eine aktivere Rolle einnehmen 
und die Länder und SPNV-Aufgabenträger intensiver einbeziehen. Die geplante 
jährliche Zahlung von 2,5 Mrd. € verpflichtet nach Auffassung der BAG-SPNV 
auch zur Berücksichtigung qualitativer Aspekte der Eisenbahninfrastruktur.  
 
Durch die Kategorisierung von Stationen im Stationspreissystem 2005 der DB 
Station&Service AG, die Zuweisung von nicht ausreichenden Minimalausstat-
tungsstandards zu den einzelnen Stationskategorien und die Einbeziehung nur 
weniger Qualitätsmerkmale der Stationen in die LuFV wird endgültig dafür ge-
sorgt, dass mehr als die Hälfte der Stationen in Zukunft bei Modernisierungen 
nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
Die BAG-SPNV ist davon überzeugt, dass nur Bahnhöfe mit einer fahrgastfreund-
lichen Ausstattung und einem guten Erscheinungsbild geeignet sind, mehr Fahr-
gäste für den umweltfreundlichen Verkehrsträger Bahn zu gewinnen. Die Bewer-
tung der Qualität von Stationen allein anhand von funktionalen Kriterien in einer 
Mindestausstattung erscheint nicht zielführend.  
 
Die BAG-SPNV hält im Ergebnis eine Überprüfung des Verfahrens zur Mes-
sung und Bewertung der Stationsqualität in der LuFV  für dringend erforder-
lich. Der vorliegende Entwurf der LuFV wird der Bed eutung der Stationen 
für die Fahrgäste nicht gerecht! 
 


